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Jfôidjttgftellung.
In Heft 2 Seite 30 findet sich der Passus «Leider war unser Freund bis
dafür verantwortlich». Da ich diesen Passus auf mich beziehen muss, und die

Behauptung, er kämpfe mit «giftigen Pfeilen» so ungefähr das Uebelste ist, was man
einemKritiker vorwerfen kann, sehe ich mich zu folgender Richtigstellung veranlasst:
1. Meine Polemik hat sich niemals auf die Person des inzwischen verstorbenen
zürcherischen Kantonsbaumeisters Dr. Fietz gerichtet, sondern gegen die mangelhafte
Vorbereitung der Kantonsspitalneubauten und -umbauten. Ueber diese Fragen fand
eine Volksabstimmung statt, ohne Rücksicht auf den Gesundheitszustand von Herrn
Dr. Fietz, also kann man billigerweise auch nicht verlangen, dass aus solchen
Rücksichten jede Polemik über diese Abstimmungsobjekte unterbleiben soll.

2. Wie weit diese Polemik «ungerechtfertigt» war, lässt sich daraus ermessen, dass

heute die medizinische Fakultät der Universität Zürich, die Ärztegesellschaft d e

Kantons Zürich, sowie die Ortsgruppe Zürich des Bundes Schweizer Architekten

genau das fordern, was ich in meinem «ungerechtfertigten» Aufsatz im letzten
Oktober zuerst öffentlich gefordert habe.

3. Herr Dr. Fietz hat einen ersten Schlaganfall erlitten, als mein Aufsatz zwar fertig
auf der Redaktion der N. Z. Z. lag, aber noch gar nicht erschienen war. Mein Aufsatz

erschien am 5. Oktober, der zweite Schlaganfall des Herrn Dr. Fietz erfolgte am

24. Januar, nachdem er inzwischen fast völlig wiederhergestellt war, und ohne dass

inzwischen eine weitere Polemik stattgefunden hätte.
Es darf also unter keinen Umständen der Anschein erweckt werden, als hätte mein

Aufsatz mit dem Tod des Herrn Dr. Fietz auch nur das Geringste zu tun.
Peter Meyer.

2Ber lEMmatfctyuß in öer jSdjtocis
Der Gletsehergarten in Luzern als Stiftung.
Unter dem Namen «Gletsehergarten Luzern
Stiftung Amrein-Troller» ist eine Stiftung
errichtet worden, die bezweckt, den Gletsehergarten

in Luzern als Naturdenkmal und das
anschliessende populär-wissenschaftliche Museum
für alle Zukunft im bisherigen Sinn und Geist
getreulich zu erhalten und zu entwickeln. Der
Gletsehergarten soll sowohl für die an seiner
Stelle aufgedeckten Erscheinungen als auch in
dem damit verbundenen Museum ein verstandliches

und belehrendes wissenschaftliches Dokument

bleiben, sowohl der vorzeitlichen als auch
der spateren Natur und Geschichte des Scbwei-
zerlandes und seiner Bewohner. Ferner
bezweckt die Stiftung, einen Teil des Reinertrages

aus dem Gletsehergarten, soweit er nicht

für die Stifter und deren Erben bestimmt ist,
den Bestrebungen der schweizerischen
Naturforschung und des Heimatschutzes zuzuführen.
Die Stiftungsgelder sind wie folgt zu verwenden:

In Stadt und Kanton Luzern zur
Unterstützung von Schulreisen der höheren Stadtschulen

und der Kantonsschule zur Förderung des

Natur- und Heimatschutzgedankens, für die

Urgeschichtsforschung, den Natur- und Heimatschutz

des Kantons Luzern und für die
schweizerische geologische Landesaufnahme, für die
schweizerische Urgeschichtsforschung und den
schweizerischen Natur- und Heimatschutz.
Konservator der Stiftung, d. h. des Gletschergartens
und des Museums, ist Willy Amrcin-Küpfer,
der verdiente Präsident der Innerschweizerischen

Vereinigung für Heimatschutz.

Anmerkung. Im nächsten Heft folgt noch eine farbige Kunstbeilage, die zum Bündnerheft gehört
und aus technischen Gründen nicht fertiggestellt werden konnte, und ein Aufsatz über den Sprachlichen

Heimatschutz in Graubiinden.

REDAKTION: DR. ALBERT BAUR, RIEHEN BEI BASEL, MORYSTR. 4a, TEL. SAFRAN 56.48

Richtigstellung.
In Idefr 2 8eire ZO findet «icn cler ba««u« «Leider var unser breund bi«

dafür verantwortlich». Da icn die«en ba«sus auf mich bedienen rnuss, und die öe-
hauptung, er Kämpfe mir «giftigen bfeilen» «c> ungefähr da« Oebelsre i«t, was man
einemKririKer vorwerfen Kann, sene icn mich bu folgender Kiehrig«rellung veranlasst:
1. iVleine LolemiK hat sich niemals auf die Z'er^o« des inzwischen verstorbenen bür-
clrerisciren Kantonsbaumeister« Or. biet? gerichtet, sondern gegen die mangelhafte
Vorbereitung der Kantonsspitalneubauten und -umbauten. bleber diese bragen fand
eine Volksabstimmung statt, ohne Rücksicht auf den Oesundbeitsbusrand von tderrn
Or. bietb, also Kann man billigerweise auch nicht verlangen, dass aus solchen R,ücK-

sichten jede LolemiK über diese AbstimmungsobjeKte unterbleiben soll.

2. Vie weit diese LolemiK «ungerechtfertigt» war, lässt «ich daraus ermessen, dass

beute die medizinische bakultär der Oniversität Zürich, die A'rbtege«eII«cbafr d c

Kantons Zürich, sowie die Ortsgruppe Ellrich des öundes Schweiber Architekten

genau das fordern, was ich in meinem «ungerechtfertigten» Aufsarb im letbten
Oktober buerst öffentlich gefordert habe.

z. I^err Or. bietb Kar einen ersten Lcblaganfall erlitten, als mein Aufsarb bwar fertig
auf der KedaKrion der IV. ^. ^. lag, aber nocb gar nicbt erschienen war. Ivlein Auf-
satb erschien am Oktober, der bweire Zcblaganfall de« tderrn Or. bietb erfolgte am

24. Januar, nachdem er inzwischen fa«r völlig wiederhergestellt war, und ohne dass

inzwischen eine weitere bolemik stattgefunden hätte.

bs darf also unrer Keinen Omsränden der Anschein erweckt werden, als hätte mein

Aufsarb mir dem d"«d de« r^errn Or. bietb auch nur da« Oering«te bu tun.
/'erer /I/c^cr,

Der Heimatschutz in der Schweiz
Oer (Zlctscbergarten in Ludern »Is Stiftung.
Outer clem lernen «(ZIerscbergarten Ludern
Lrifrung Amrein-'Lroller« ist eine örilcung er-
ricbrer vorden, ciie bcxveckr, cien Olerseber-

garten in Ludern als I»aturdenKmal unci cias an-
scbliessende populär-vissenscbaftlicbe ^luscum
für alle Zukunft irn biskerigen Linn unci (zeisr
gerreulicb Tu erbalren unci ?u encvickeln, Oer
Olerscbergarten soll sovobl Iür ciie an seiner
örelle aufgedeckten Lrscbeinungen als aucn in
ciern darnlc verbundenen ^luseum ein versränd-
liebes unci belebrencics vissenscbafrlicbes OoKu-
rnenr bleiben, sovobl cier vor^eirlicben als aucb
cier späteren iXarur unci Oescbicbre cies öcbvei-
xeriandes unci seiner öevobner. kerner be-
xveckr ciic örilrung, einen l'eii cies Keinercra-
ges aus ciern Oierscbergarren, soveic er nicbt

kür ciie Stifter unci cieren Lrben besrirnrnr isr,

cien Lestrebungen cier scbveiTeriscben Kacur-
forscbung unci des Lleirnarscbuc^es ?u?ufübren.
Oie örikrungsgelder sind vie folgt ?u verven-
den: In öracir und Xanron Ludern ?ur Llnrer-
srllrxung von öcbulreisen der Köbcren Lradtscbu-
ien und der Xantonsscbule xur Lörderung des

iXarur- und HeirnarscbutxgcdanKens, für die
Llrgescbicbtsforscbung, den Katur- und Heiinar-
seburx des Ivanrons Ludern und für die scbvci-
xeriscbe geologiscbe Landesaulnabrne, für die
scbveixeriscbe Llrgescbicbrsforscbung und dcn
scbveiTeriscben IXarur- und Heirnarscbul?. Xon-
scrvaror der örifrung, d. b. des Lletscbergarrens
und des kvluseurris, ist ^iiiv Arnrcin-Xüpfer,
der verdiente Präsident der Innerscbveixeri-
seben Vereinigung für Heirnarscburx,

Anmerkung. Irn näcbsren ttefr folgt nocb eine /ar^'z? ^«nzt^ei/a^e, die xum LündnerKefc gebort
und aus leckniscbcn Oründcn nicbr ferriggcstellr verden Konnte, und ein Aufsar? über den 5/>r.?c/i-
Zicken //elmattc/?«t? /« <??-««^tt>ic/en.

Ic.LO^Ii'LIM: OK. ALLLic.'L L/^OK, KILLILl>! ÜLI L/iSLL, iVIOIc.V5?IZ.. IL^. S^IK^iX ,6.48
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